
Fragebogen zum Anerkennungsprozess an den Fachbereichen 

Fachbereich:  Wirtschaftswissenschaft 

Studiengang: MA Public Economics   

Vor dem Auslandsaufenthalt 

Formular Vorgang Ansprechpartner/in 

 Learning Agreement 
(FU Formular des Erasmus-
Büros), 

1. Seite 
 

 Studierende nehmen 
Kurswunschwahl an der 
Gasthochschule vor 

 Abzeichnung vom 
jeweiligen Projektleiter für 
die Hochschule 

 Studierende wenden sich 
mit Informationen zu 
Syllabus, ECTS an den 
jeweiligen 
Modulverantwortlichen 
oder in Zweifelsfällen an 
den Studiengangs-
koordinator und stimmen 
eine mögliche Anerkennung 
ab. 
Studiengangskoordinator 
entscheidet selbst oder 
schickt die Studierenden bei 
Unklarheiten zu Modul-
verantwortlichen 

 

 Erasmus-Projektleiter für 
die jeweilige Hochschule 

 Studiengangskoordinator 

 Modulverantwortliche 

 

Während des Auslandsaufenthalts 

Formular  Vorgang Ansprechpartner/in 

 Learning Agreement 
(FU Formular des Erasmus-
Büros), 

2. Seite 
 

 

 Endgültige Kurswahl an der 
Partnerhochschule 

 Sofern noch nicht 
geschehen: Studierende 
wenden sich mit 
Informationen zu Syllabus, 
ECTS an den jeweiligen 
Modulverantwortlichen 
oder den 
Studiengangskoordinator, 
weiter wie oben 

 Studiengangskoordinator 
und Modulverantwortliche 

 



Nach dem Auslandsaufenthalt 

Formular / einzureichende 
Unterlagen 

Vorgang Ansprechpartner/in 

 Transcript of Records mit 
ECTS Grades und Punkten, 
Syllabus, E-Mails 

 FB-internes Formular über 
die Anerkennung der 
Leistungen 

 Studierende treffen sich 
mit Modulverant-
wortlichen zur 
Durchsprache der 
Anerkennung. In 
Zweifelsfällen wenden sie 
sich an den Studiengangs-
koordinator. 

 Modulverantwortlicher/ 
Studiengangskoordinator 
prüft die Informationen 
und erkennt die 
Leistungen  bei 
überwiegender 
Übereinstimmung an. Der  
Studiengangskoordinator 
kann  Modulverant-
wortliche hinzu ziehen  

 Studierender reicht 
unterschriebenes FB-
internes Formular im 
Prüfungsbüro zur 
Anrechnung ein 

 Studiengangskoordinator 

 Modulverantwortliche 

 Prüfungsbüro 

 

Voraussetzungen / Kriterien für die Anerkennung von im Ausland erbrachten Studien- und 

Prüfungsleistungen: 

 Absprache vor oder während des Auslandsaufenthalts (siehe oben) 

 Auswärtige Module können im Umfang von höchstens 12 ECTS-Punkten im freien 

Wahlbereich (§ 4 Abs. 4 der der StO vom 30.05.2012) anerkannt werden, sofern ein 

finanzwissenschaftlicher Bezug auf Masterniveau nachgewiesen wird. 

 Daneben können auswärtige Module im Kernbereich bzw. in den Schwerpunktbereichen 

eingebracht werden, sofern sie inhaltlich äquivalent zu den Modulen des 

Masterprogramms sind.  


